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Stellungnahme des Fachdienstes Jugend-Familie-Bildung: 
 
Die Beiträge der kreiseinheitlichen Beitragsstaffel wurden in den vergangenen Jahren nicht an die 
jährlichen Kostensteigerungen angepasst. Mit der Änderung zum 01.08.2011 wurde lediglich eine 
neue Stufe hinzugefügt, nach der der Personenkreis mit einem Jahreseinkommen von über 50.000 
Euro den „neuen Höchstbetrag“ leisten musste, der bei einer Betreuung von 4 Stunden täglich, 
monatlich 16 Euro über dem bisherigen Höchstbetrag lag. Sicherlich wäre eine sanfte Anpassung der 
Gebühren in kurzen Jahresabständen verträglicher gewesen. Die Vereinbarung des Landkreises und 
der Samtgemeinden mit den Trägern sieht vor, dass Nachverhandlungen über die Beiträge 
aufzunehmen sind, sofern die Quote von 25% für die Deckung der Betriebskosten durch 
Elternbeiträge zwei Jahre nicht erreicht wird.  
 
Bedingt durch Kostensteigerungen z.B. für die 3. Kräfte in Krippen, für Hauswirtschaftliche Kräfte 
aufgrund zunehmender Mittagessen in den Kitas, Tarifsteigerungen oder für die Verbesserung des 
Vertretungskräftemodells in den vergangenen 3 Jahren ist eine Überprüfung der Kostendeckung durch 
Elternbeiträge Anfang des Jahres 2016 vorgenommen worden. Auch führte die Einführung des 
Rechtsanspruches auf frühkindliche Förderung in einer Kita oder Kindertagespflege für Kinder ab 
Vollendung des 1. Lebensjahres zum August 2013 dazu, dass Kinder zunehmend früher in 
Kindertageseinrichtungen betreut wurden. Auch sind die Kernbetreuungszeiten seither deutlich 
ausgeweitet worden. Die Betreuungszeit beträgt zwischen 5 bis hin zu 10 Stunden. Ganztagsplätze 
werden zunehmend nachgefragt. Folglich mussten bestehende Kindertageseinrichtungen um 
Gruppen erweitert werden bzw. in neue Einrichtungen und Gebäude investiert werden. Waren es im 
Jahr 2013 noch 78 Kita-Gruppen sind es in 2017 bereits 91,5 Gruppen. 
 
Die durchschnittlichen Betriebskosten pro Kind betragen derzeit rd. 5.700 Euro/Jahr. 
Der Maximalbetrag für das 1. Kind in einer Kinderkrippe mit 6-Stunden Öffnungszeit liegt nach der 
neuen Beitragsstaffel bei 395 Euro, mithin 4.740 Euro/Jahr, so dass eine Kostendeckung auch mit 
dem Höchstbeitrag nicht erzielt wird. Geschuldet der Tatsache, dass die Elternbeiträge 
durchschnittlich 25% betragen sollen und allein rd. 30% aller Eltern einen Anspruch auf den 
Nullbeitrag haben, sind 70% der Kosten von den Familien mit Einkommen zu tragen. Über 30% der 
Familien verfügen über ein Brutto-Einkommen von über 50.000 Euro/Jahr. Die übrigen 40 % verteilen 
sich gleichermaßen auf die Stufen zwischen Nullbeitrag und Höchstbeitrag, von denen nochmals rd. 
30% einen Zuschuss aus wirtschaftlicher Jugendhilfe erhalten aufgrund des geringen Einkommens. 
Auch diese Differenz ist letztlich von den Familien mit einem Einkommen von über 50.000 Euro 
mitzutragen. Insoweit kann eine 25%ige Kostendeckung durch Elternbeiträge tatsächlich nur damit 
erreicht werden, dass eine Anhebung der Beiträge in den höheren Einkommensstufen erfolgt. 
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Für den Höchstbeitrag ist die Beitragsstaffel um eine weitere Stufe für Bruttoeinkommen von mehr als 
60.000 Euro ergänzt worden. Es ist davon ausgegangen worden, dass im Verdienstbereich über 
50.000 Euro rd. 75% der Eltern über ein Jahreseinkommen zwischen 50 und 80 T€, rd. 12% zwischen 
80 und 100 T€ und rd. 12% über 100 T€ verfügen.  
 
Verständlich wird an dieser Stelle häufig die Frage nach Sozialgerechtigkeit gestellt und es als 
Benachteiligung derjenigen empfunden, die ihren Lebensunterhalt selbständig bestreiten. Die 
Rechtfertigung findet sich jedoch in den Sozialgesetzen. Es ist gesetzlich vorgegeben, dass eine 
soziale Staffelung vorzunehmen ist sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und die 
Betreuungszeit zu berücksichtigen ist. Wirtschaftlich leistungsfähigere Eltern können zu höheren 
Elternbeiträgen herangezogen werden als insoweit weniger leistungsfähige Eltern. Das ist Zielsetzung 
des Gesetzgebers. 
 
Die Erhöhung der Elternbeiträge trägt zu einer Verringerung des Defizits des Kreishaushaltes in 
diesem Bereich bei. Selbstverständlich ist abgewogen worden, ob mildere Mittel, etwa Kürzungen in 
anderen Bereichen, in Betracht kommen. Die Haushaltslage der vergangenen Jahre hat jedoch bereits 
zu der Situation geführt, dass große Spielräume nicht mehr bestehen. Die gesamtheitliche 
Haushaltskonsolidierung wirkt sich letztlich u.a. positiv auf die steuerliche Belastung der gesamten 
Einwohnerinnen und Einwohner aus. Pläne zur Beitragsfreiheit werden natürlich im Sinne der Eltern 
und Kinder außerordentlich begrüßt. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, ob Kommunen sodann die 
Mehrbelastung zu tragen haben und diese letztlich im Rahmen der Haushaltswirtschaft umzulegen 
sind. 
 
Eltern haben zu entscheiden und abzuwägen, ob bzw. welche Betreuungszeit sie für ihr Kind 
wünschen oder welche arbeitszeitlich zwingenden Betreuungsbedarfe bestehen. Dabei obliegt nicht 
einmal jedem die Entscheidung zwischen Familie und Karriere. Und auch nicht grundsätzlich kann ein 
höheres Einkommen durch höhere Arbeitszeiten erzielt werden. Selbstverständlich ist es 
gleichermaßen Interesse des Landkreises, Möglichkeiten zu schaffen, damit Fachkräfte zeitnah wieder 
in den Arbeitsmarkt zurückkehren können. Der Landkreis sorgt in dem Sinne für bedarfsgerechte 
Angebote zwecks Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dennoch finden Betreuungsangebote in der 
Ausweitung durchaus auch Grenzen in der Frage nach dem Kindeswohl. Dass das Vorhalten von 
bedarfsgerechten Betreuungsplätzen letztlich höhere Kosten auslöst, ist selbsterklärend. Insoweit wird 
um Verständnis geworben, dass in erster Linie Eltern mit höherem Einkommen je nach 
Betreuungsbedarf finanziell zumindest zur Abdeckung von 25% der Kinderbetreuungskosten 
einstehen.  
 
In einem gemeinsamen Haushalt lebende Kinder, erfahren eine Beitragsermäßigung von 1/3 für das 
zweite und 2/3 für das dritte Kind. Das vierte und jedes weitere Kind, das gleichzeitig betreut wird, 
bleibt beitragsfrei. Zusätzlich wurde der Absetzungsbetrag für das zweite und jedes weitere Kind 
angepasst. Familien, aus denen gleichzeitig 2 und mehr gebührenpflichtige Kinder in 
Kindertageseinrichtungen betreut werden, bilden jedoch die Ausnahme. Auch wenn das Kindergeld in 
Deutschland ist so hoch ist wie in keinem anderen Nachbarland ist es natürlich nicht auskömmlich, 
aber auch nicht ausschließlich vorgesehen, um daraus Beiträge für Kinderbetreuung zu decken. Sollte 
die Belastung durch den Elternbeitrag nicht zumutbar sein und die Förderung für die Entwicklung des 
Kindes erforderlich sein, kann der Kostenbeitrag auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder ein 
Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen 
werden. Die Beiträge für die Betreuung von Kindern in Lüchow-Dannenberg sind im Vergleich mit 
anderen Kommunen Niedersachsens nicht unverhältnismäßig hoch. Bei dieser Beurteilung sind die 
unterschiedlichen Betreuungsmodelle aber auch z.B. Lebenshaltungskosten oder die Haushaltslagen 
der Kommunen zu berücksichtigen. 
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